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Revanchismus — Teil der 
friedensfeindlichen Allianz

heutigen Grenzen uneinge
schränkt zu achten“ ist.
Die BRD erklärte auch mit 
der Unterschrift ihres Bundes-

In diesem Sommer dringen 
wieder besonders schrille Töne 
des Revanchismus aus der 
BRD in unsere Ohren. Man 
glaubt sich in die Zeiten des 
schlimmsten kalten Krieges 
zurückversetzt.
In Hannover beispielsweise, wo 
140 000 Menschen zu einem 
„Deutschlandtreffen“ der 
„Landsmannschaft Schlesien - 
Nieder- und Oberschlesien“ 
zusammengetrommelt wurden, 
erklärte der Bundestagsab
geordnete Hupka in brutaler 
Offenheit: „Wir wollen vor je
dermann kundtun, daß wir um 
Schlesien ringen, daß wir von 
Schlesien nicht ablassen.“ In 
Lübeck fand eine Tagung der 
„Pommerschen Abgeordneten
versammlung“, dem sogenann
ten „Exilparlament der Pom
mern“, statt, auf der ebenfalls 
zu einer erneuten Zerstücke
lung Polens aufgerufen wurde. 
In Frankfurt (Main) — um nur 
noch ein Beispiel aus einer 
langen Liste von Veranstaltun
gen zu nennen - fanden sich 
190000 Männer, Frauen und 
Jugendliche zum Treffen der 
„Sudetendeutschen Lands
mannschaft“ zusammen. Hier 
erhob Altnazi Becher den An
spruch dieser Organisation, 
weite Gebiete der CSSR in ein 
neu zu schaffendes „Deutsches 
Reich“ einzugliedern.
Wo auch immer sich Revanchi
sten in der BRD zusammen
rotten, ertönt der Ruf zurück zu 
einem „Deutschland in den 
Grenzen von 1937“. Das um so 
mehr, da nunmehr noch mit 
dem barbarischen Beschluß

der USA über die Produktion 
der Neutronenbombe, zusätz
lich Wasser auf die Mühlen der 
notorischen Kriegshetzer ge
gossen wird.
In den Verträgen allerdings, 
die die BRD zu Beginn der sieb
ziger Jahre mit der Sowjet
union, der Volksrepublik Po
len, der CSSR und der DDR 
abschloß, sowie in der Schluß
akte der Konferenz von Hel
sinki für Sicherheit und Zu
sammenarbeit in Europa 
wurde in völkerrechtlich gülti
ger Form anerkannt, daß die 
„territoriale Integrität *aller 
Staaten in Europa in ihren

Verträge und Wirklichkeit I
Ganz offenkundig klaffen 
Geist und Inhalt dieser Ver
träge und revanchistische 
Wirklichkeit in der BRD weit 
auseinandern.
Was liegt diesem krassen Wi
derspruch zugrunde? Ihm liegt 
zugrunde, daß sich der BRD- 
Imperialismus angesichts des 
veränderten Kräfteverhältnis
ses zwar gezwungen sah, die 
neuen historischen Realitäten 
völkerrechtlich anzuerkennen, 
sich aber keineswegs mit den 
Ergebnissen des zweiten Welt
krieges abgefur.den hat.
Als einzige Partei der BRD tritt 
die DKP konsequent für die 
strikte Einhaltung der genann
ten völkerrechtlichen Verträge 
ein. So forderte der Vor
sitzende der DKP, Herbert 
Mies, auf dem 6. Parteitag in 
Hannover unter anderem: „Die 
Bundesregierung sollte endlich

kanzlers, sie betrachte „heute 
und künftig die Grenzen aller 
Staaten in Europa als unver
letzlich, einschließlich der 
Oder-Neiße-Linie, die die West
grenze der Volksrepublik Po
len bildet, und der Grenze zwi
schen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deut
schen Demokratischen Repu
blik“. Und sie bekannte sich 
schließlich zu dem Grundsatz, 
daß sich „die Teilnehmerstaa
ten ungeachtet ihrer gegenseiti
gen Beziehungen jeder direk
ten oder indirekten, individuel
len oder kollektiven Einmi
schung in die inneren und äu
ßeren Angelegenheiten enthal
ten“.

iffen auseinander

den Mut finden, den Ballast 
längst überholter ,großdeut
scher Doktrinen* restlos über 
Bord zu werfen.“
Doch nach wie vor ermuntert 
die offizielle Staatspolitik die 
Berufsrevanchisten geradezu 
in ihrem gefährlichen Treiben 
gegen das friedliche Zusam
menleben der Völker in 
Europa. Erst im Februar dieses 
Jahres beschlossen die Kultus
minister der BRD, daß auf At
lanten „Deutschland“ in „den 
Grenzen des Deutschen Rei
ches“ vom 31.12.1937 dar
zustellen ist, daß die Ortsbe
zeichnung von Städten und 
Dörfern Polens und der So
wjetunion grundsätzlich mit 
den alten deutschen Namen zu 
geschehen hq,t. Die*vom höch
sten Gericht der BRD, dem 
Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe, 1973 bekräftigte
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